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M- 5:5. Zamstaff den 3V. Dezember

Abonnementspreis:
Fiir die Stadt Solo-

t h u rn:
balbjâhrl Fr 4. 50.'
Vierteljahr! : Fr 2, 25

Franco fiir die ganze
Schweiz-

tialbjährl, : Fr. 5. —
Vierteljährig Fr. 2. 90.

Fiir das Ausland pr.
Halbjahr franco:

Fiir ganz Deutschland
» Frankreich Fr 6.

U'ir Italien Fr. 5. SO.

Zur Amerika Fr. 8. 50.

Lirchen-Ieitung.
Kinrücknnzsgebühr:

10 Cts. die Petitzcil
(3 Pfg. RM. für

Deutschland.)

Erscheint
jeden Samstag

1 Bogen stark.

Briefe und Gelder
franco.

Einladung zum Abonnement
auf die

Schweizerische Kirchenzeitung.

Mit Bezug auf die vorläufige Anzeige in Nr. 50 laden wir
unsere bisherigen Leser und die Freunde der katholischen Sache

überhaupt zu zahlreichem Abonnement aus unser Blatt ein. Die
Redaktion, verstärkt durch den Wiedereintritt von Or. C. C. Keiser

(der, um seiner vermehrten Schuldverpflichtung zu genügen, im
letzten Jahre sich fast ganz von der Mitarbeit zurückziehen mußte),
wird sich Mühe geben, der Kirchenzeitung durch Ausnahme wich-

tiger Aktenstücke und objektive Darstellung der wichtigsten That-
fachen des kirchlichen Lebens ihren geschichtlichen Werth zn sichern,

durch Besprechung der religiösen Tagessragen belehrend, ermun-
ternd, vertheidigend auf die Gegenwart nach ihren Kräften einzu-
wirken. Sie wird dabei in erster Linie unser Vaterland, dann —
soweit es die innere Bedeutung der Vorgänge fordert und der

Raum unseres Blattes gestattet — auch das Ausland berücksich-

tigen. Auf ein Neues bittet sie ihre verehrten Hrn. Mitarbeiter
und Correspondenten um ihre gefälligen Einsendungen, so wie

die,verehrlichen Redaktionen der conservativen Blätter um ihre
freundliche Empfehlung und Mitwirkung, um so in dem uns
vorzugsweise angewiesenen Gebiete etwas leisten zu können, das

zur Verherrlichung Gottes, zum Wohl des Vaterlandes und zur
Ehre der katholischen Sache beiträgt. Frisch auf zu vereintem

Streben, und Gott segne es!

Schlvchcr. KircheilMung.

Die Abonnements-Bedingungen bleiben im Jahre 1877
wie im gegenwärtigen.

Die K i r ch e n z e i t u n g erscheint wöchentlich einmal einen

Bogen stark und kostet:

Für die Stadt Solothurn: Halbjâbrlich Fr 4. 50, vierteljährlich Fr. 2 25.

Franko für die Schweiz: Halbjährlich Fr. 5., vierteljährlich Fr. 2. 90.

Franko für das Ausland: Halbjährlich Fr. 5. 80 snr sämmtliche auslän
dische Staaten und Amerika.

Jene Leser, welche das Blatt bisher auf einem Postbureau be-

stellt, haben das Abonnement aus diesem Postburcau r e ch t z e i t i g zu erneuern.
Jenen Lesern hingegen, weiche das Blatt bisher durch die Erpedi-

tion in Solothurn (Buchdrucker Schwendimann) erhielten, wird die Kir-
chenzeitung, wenn sie dieselbe bis Ende 1876 nicht abbestellen, auch im neue n

Jahre wieder zugesandt und von denselben das Abonnement seiner Zeit per
Post nachgenommen.

Schreiben des hl. apostolischen
Stuhles

an die Aischöfe', den Kscrus und das

gläubige Wölk der Schweiz

wider

das neue Schisma alldorten und dessen

Führer, vom 6. December 1876.

Den ehrwürdigen Brüdern, Stephan,
Bischof von Lausanne, und den übrigen

Bischöfen der Schweiz, wie auch den

geliebten Söhnen, den Geistlichen und

den Gläubigen desselben Landes, welche

in der Gnade und Verbindung des

apostolischen Stuhles beharren,

P a p st P i u s IX.
Ehrwürdige Brüder und geliebte

Söhne! Heil und apostolischen Segen.

Was im'Schweizcrlandc verflossenen

Herbstmonat geschah, da in srecher Weise

die sacrilegiiche Weihe eines gewissen

Pscudo Bischofs vorgenommen ward,
den die Neuhäretiker, welche sich Alt-
katholiken nennen, für sich aufzustellen

nicht anstunden, hat mit Recht Euch,

chrw. Brüder, mit herbem Schmerze

erfüllt und Euch veranlaßt, Eure Stimme

gegen solch' verabscheuungswürdige Mis-
sethat und ein so großes, dem gläubigen
Volke gebotenes Aergerniß in gemein-

sanier Kundgebung zu erheben. Es

war in der That Eurer Wachsamkeit

und Hirtensorgfalt ganz würdig, daß

Ihr, entrüstet über solch' gottlose Wag-
nisse, zeigtet, wie Alles in der kirch-

lichen Hierarchie nur über dem Eckstein

und der Grundfeste des apostolischen

Felsens erbaut bestehe, und daß Ihr
als Hüter und Schützer des wahren

Glaubens und als Vertheidiger der ka-

tholischcn Einheit die Gemüther Eurer

Gläubigen zur Vermeidung der Nach-

stclluugen und Wühlereien, die von den

Söhnen des Verderbens ausgehen, durch

zeitgemäße und ernste Erklärung, wie

solche im verflossenen Herbstmonate von

Euch veröffentlicht worden ist, bestärktet.

Denn wie wohl Wir die erwähnte Seete

der Neu-Häretiker, welche in Euerem

Heimatlaude in beklagenswerthem Maß-
stabe überhandgenommen und Wirren

stiftet, durch Unser Schreiben vom 23.

März vergangenen Jahres gänzlich schon

verurtheilt und verdammt haben, so ist

sie dennoch von ihrem Unterfangen nicht

abgestanden, sondern beharrt vielmehr

in Verfolgung ihrer verwerflichen Pläne,

keinerlei Ränke noch Kunstgriffe unter-

lassend, um die Bckenner der katholischen

Kirche durch heuchlerisches Wesen und

durch die fälschliche Vorhängung des

katholischen Namens zu täuschen und

zum Anschluß an ihre Verkehrtheit zu

verleiten. Nun haben aber, wie Wir
wissen, die Anhänger dieser gleichen

häretischen und schismatischen Secte,

sich nicht scheuend, ihrer bisherigen Ver-

wegenheit und Bosheit eine neue Unthat

beizufügen, einen gewissen, vom katho-

lischcn Glauben abtrünnigen und von

seinem rechtmäßigen Bischof ercommuni-

cirten (Priester) Eduard Herzog,
gebürtig aus dem Kanton Luzern, her-

vorgezogen, den sie in einer zu Ölten

abgehaltenen Versammlung zu ihrem

Bischof proclamirten und hieraus durch

den Pseudo-Bischof Joseph Hubert

Reiukens, den Wir schon vordem

von der Kirchengemeinschaft ausge-

schlössen, im Städtchen Rheinfelden mit

sacrilegischerEeremonie consecriren ließen.

Jener Unglückselige aber selbst (Herzog)

hat sofort nach empfangener sacrilegischer

Weihe sich erfrecht, wie Uns berichtet

ward, ein Hirtenschreiben zu erlassen,

in welchem er diesen heiligen Stuhl
mit arger Unverschämtheit angreift und

den katholischen Clerus der Schweiz

zum Aufruhr anzureizen sich bemüht;
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und nebstdem, obwohl aller rechtmäßi-

gen Sendung und Jurisdiction baar,

hat er etweichen Anhängern seiner ver-

kehrten Richtung die Priesterweihe zu

ertheilen sich herausgenommen.

Wie sehr der Frevel einer solchen

Bischofsweihe Euch, ehrwürdige Brüder,

geschmerzt hat, wie verächtlich und be-

weinenswerth er an sich ist, habt Ihr
in Eurer bereits erwähnten Protest-

schrift trefflich dargelegt; zugleich habt

Ihr bei diesem gebotenen Anlasse auch

mit Fug und Recht Euch ausgesprochen

über den Grund und die Triebfeder

solch' häretischen und schismatischen Ab-

salles, welchen die Gottlosigkeit und der

Wahnwitz verkehrter Menschen in dieser

Eurer Gegend heraufzubeschwören ver-

mochten; dann auch über jene bekla-

geuswerthen Priester, welche, beladen

mit der Last kirchlicher Strafen und

Censuren, unter schnöder Wegwerfung

der empfangenen Ordinationsgnaden

in's schismatische Lager hinüber ge-

treten; über denjenigen schließlich auch,

welcher die ungesetzliche Consecration

über sich ergehen ließ und solchergestalt

nicht durch die Thüre, sondern anders-

wie gleich einem Dieb und Räuber ein-

stieg, darauf allein bedacht, die Heerde

Christi zu spalten und zu zersprengen.

Jedoch auch Wir haben mit Euch die

Herbe des Schmerzens empfunden und

sind von bitterster Wchmuth ergriffen

worden, zumal bei dem Gedanken an

all' die Sacrilegien und all' die schwe-

ren Aergernisse, die verübt werden, und

an die Frechheit, mit welcher die Be-

kämpfer der Wahrheit und die Wühler
wider die kirchliche Einheit auf das

Verderben der Seele ausgehen, unein-

gedenk der furchtbaren Rechenschaft,

welche sie über ihr Thun dereinst vor
dem höchsten Richter abzulegen haben,

wohl aber sicher gewiegt durch die

Gunst und den Schutz, dereu sie ge-

nießen, während die rechtmäßigen Ober-

Hirten, nämlich der Bischof von Basel

und der apostolische Vikar von Genf,
jener vom größern Theil seiner Heerde

gewaltsam getrennt, dieser sogar außer
Landes verbannt, an der Vollziehung

ihres bischöstichenAmtes gehindertwerden.

Diese gottlosen und folgenschweren,

in dortigem Lande vollbrachten Frevel,

welche Euch und alle Guten in tiefe

Trauer versetzten und der Kirche Gottes

neue Wunden schlugen, verwerfen Wir
anmit laut und feierlich in Kraft Un-

seres apostolischen Ansehens, und im

Hinblick auf die Obliegenheiten Unserer

höchsten Amtsstellung, vermöge deren

Wir gehalten sind, den katholischen

Glauben und die Einheit der gesamm-

ten Kirche zu wahren,,in Nachfolge des

Beispiels Unserer erhabenen Vorfahren
und in Nachachtung der heiligen Kir-
chengcsetze, mit jener Vollgcwalt, die

Wir vom Himmel empfangen haben,

erklären» verurtheilen, verwerfen und

verabscheuen Wir vorerst die Erwäh-

lung des erwähnten Eduard Herzog zum

Bischof, als zuwiderlaufend allen canoni

scheu Satzungen der Kirche, als uncr-

laubt, eitel und durchaus null und nichtig,

und dann auch seine Consecration als

sacrilegisch. Des Fernern sprechen Wir,
im Namen und in der Autorität Gottes

des Allmächtigen über jenen Eduard Her-

zog und diejenigen, die ihn zum Bischof

zu wählen sich unterfingen, ebenso über

den Psendo-Bischof Hubert Reinkens,

den sacrilegischen Consccrator des Ge-

nannten und über seine Assistenten und

Thcilnehmer, die bei jener freventlichen

Consecration irgendwelche Function aus-

übten, wie auch über Alle, die sich

ihnen angeschlossen oder, zn ihnen Hal-

tend, Hilfe, Gunst, Unterstützung oder

Zustimmung ihnen gewährten, die Ex-
communication und das A u a-

them a aus, und beschließen und ver-

ordnen hiemit, daß sie als Ausgeschlos-

sene von der kirchlichen Gemeinschaft

und als eigentliche Schismatiker zu

halten sind. Wir verfügen nebstdem

und thun es kund, daß der in verwe-

gener und völlig rechtloser Weise er-

wählte E. Herzog selbst durchaus aller

kirchlichen und geistlichen Jurisdiction
zur Leitung der Seelen entbehrt und,
weil unerlaubter Weise geweiht, suspen-

dirt ist von jeder Ausübung bischöflicher

Function. Diejenigen aber, welche von

ihm zu kirchlichen Ordines befördert

worden sein mögen, sollen wissen, daß

sie gleichfalls der Suspension (von allen

geistlichen Verrichtungen) und, sollten

sie nach Maßgabe der empfangenen

Weihen dennoch funktioniren, zudem der

Irregularität verfallen sind.

Was aber Euch anbetrifft, geliebte

Söhne, sowohl Priester als gläubige
Laien des Schweizerlandes, Wir be-

glückwünschen Euch im Herrn dafür,
daß Ihr mit aufrichtigem Glauben und

bewährter Religiösität gegen den Satan
und gegen die Nachstellungen seiner

Diener und Handlanger gekämpft, der

katholischen Kirche, Eurer Mutter, und

diesem apostolischen Lehrstuhle in Treue

anhänglich geblieben seid, und wir ftat-
ten für diese Euerc Festigkeit der gött-

lichen Gnade den innigsten Dank ab.

Es wird schon noch eine Zeit kommen,

wo die Gottlosen werden einsehe» lernen,

was ihre Bosheit ihnen genützt, und

wo hinwieder Ihr es erkennen werdet,

welch' ewigen Seligkeitslobn und welch'

unsterbliche Glorie Eure feste Ausdauer

Euch erworben.

Allein, geliebte Söhne, diese Stand-

hastigkcit muß mitten im Kampfe stets

und unablässig sich bewähren, und es

darf nie gescheher, daß während die

Aergernisse fortbestehen, von denen ge-

schrieben sieht: „es >st nothwendig, daß

solche kommen", jene, d. h Eure Bc--

Harrlichkeil, wankend werde und zu Fall
komme. „Go-l ist Einer," sagt der hl.

Cyprian, „Christus Einer und die Kirche

Eine; Einer ist auch ihr Lehrstuhl,

durch des Herrn Ausspruch über dem

Felsen (supsr Ustram) erbaut. Es

darf kein anderer Altar errichtet, noch

ein anderes Priesterthum gebildet wer-
den außer dem Einen Altar und dem

Einen Priesterthum. Jeder, der außer-

halb sammelt, zerstreut. Ehebrecherisch,

gottlos und sacrilegisch ist, was immer

aus menschlichem Wahnwitz in's Wert
gesetzt wird, um Goltrs Anordnung zu

stürzen. Von der Ansteckung solcher

Menschen haltet euch ja doch ferne,

und ihre Reden meidet und fliehet wie

ein Krebsgeschwür, wie die Pest, gemäß

der Warnung des Henn, der da spricht:
Sie sind blind und Führer der Blinden;
wenn aber ein Blinder den andern führt,
fallen Beide mit einander in die Grube."

Weil aber Nichts Uns erwünschter

wäre, als wenn Wir die Seelen der

Irrenden der Macht der Finsternisse zu

entreißen und für unsern Erlöser und

Heiland zu gewinnen vermöchten, so

wollen wir die göttliche Huld und Güte

ohne Unterlaß flehentlich anrufen, auf

daß sie sich würdige, die Halsstarrig-

keit dieser Irrenden durch ihre Gnaden-

kraft zu beugen und namentlich die.

jcnigen aus ihnen, oie etwa noch nicht

gänzlich in dw Schlammestiefe ver-

funken stecken, inneuich zu lühreu und

zur Sinnesänderung zu bringen, damit

sie nicht blindlings mit denen, welche

sich dem Satan bereits übergeben haben,

in's Verderben stürmn. In dieser Ab-

ficht weidet auch Ihr, ehrwürdige Brü-
der und geliebte Söhne, die Verwen-

dung Eueres Gebetes vor des Höchsten

Thron, wie Wir nicht zweifeln, beharr»

lich eintreten lasse-.

Uebrigcns erflehen Wir auch über

Euch m m Herrn die Fülle des himm.
liscken Lichtes und der göttlichen Gua-
den und Gaben eifrigst hernieder; und
indem Wir ihn demüthigst bitten, daß

er die Anschläge und Pläne Jener,
Welche den katholischen Glauben und
die kuchliche Einheit in Euerm Heimat-
lande zu verderben bemüht sind, ver-

eitle und zu Schanden mache, ertheilen
Wir Euch mir innerer Zuneigung und
aus tiefstem Herzensgrund zum Unter-
Pfand Unserer vorzüglichen Liebe zu
Euch den apostolist: en Segen.

Gegeben zu Rom bei Sr. Petrus,
den 6. December ces Jahres 1876,
dem It. Jahre Unseres Pontificats.

Papst Pius IX.

Solothurnische Schul - Regierung«-
Ordnung.

(Schluß.)

An di.se Rcgierungs Schulverordnuug
reiht sich — nach Ursprung, Gehalt und

Tendenz — folgender Beschluß der Stadt-
Schuikommission Solothurn, 6. ei.

November.

Die Schulkommisstou der Stadt
Solothurn, in Ausführung des Ne-

gierungsrathsbeschlusscs vom 26. Sept.
1876 in Betreff des Neligiousunter-
Achtes in den Primärschulen und der

hierauf basirteu Verordnung des Er-
ziehungs-Depariements,

gestützt auf Artikel 27 und 49 der

schwciz Bundesverfassung und § 69
des Primarschulgesetzcs,

sowie in Beachtung der Beschlüsse

der Schulgemeinde vom 24. Nov. 1872,

beschließt:
1. An den Schulen der Stadt So-

lothurn wird ein allgemeiner
christlicher und ein b e s o u d e-
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a er konfessioneller Religions-
unterricht ertheilt.

3. Der ollgemeine Religion?-
unterricht behandelt einen religiös sitt-

lichen Bildungsi'toff, der allen in der

Schule vertretenen christliche» Konfes-

sionen gemeinsam und von wahrhaft
erzieherischem Werthe ist. Jede Pole-
mik und Kritik te> Glaubensansichten

der verschiedenen religiöse» Genossen-

schaftcn ausschließend, soll er eine

Pflanzstätte des Gemeinsinnes, des

friedlichen Zusammenlebens der Kon-

fessioncn in Gemeinde und Staat
werden.

3. Der konfessionelle Neli-

gionsunterricht besaßt sich mit den der

betreffenden Konfession als solcher ei-

genthümlichen Glaubens- und Lehrsä-

tzen. Derselbe darf so wenig als der

allgemeine eine den andern Konfessio-

neu feindselige Richtung befolgen und

soll den allgemein-erzieherischen Zweck

gleichfalls im Auge behalten. Er un-

«erliegt deßhalb sowohl in Bezug auf
das Lehrpersonal a>s auf del. Lehr-

plan und die Lehrmittel der Aussicht

der Schulbehördcn. Die katholischen

Religionslehrer insbesondere haben die

Versicherung abzugeben, daß sie den

Religionsunterricht in einer den Be-

schlüsseu der Schnlgemeinde vom 24.

November 4872 und den Ansführungs-
Verordnungen der Schulkommission

vom 5. März 4873 nicht zuwiderlau-

senden Weise ertbeilen wollen.

4. Der allgemeine Religions-

unterricht wiro vom ordentlichen Lehr-

personal, der k o n s e s s i o n e l l e von

den von der Schulkommission bczeich-

ncten, der betreffenden Konfession an-

gehörenden Geistlichen erth ilt.
5. Dem allgemeinen Reli-

gionsunterricht weiden wöchentlich für
Klasse I n. II 14/2 Stunden, sür Klasse

III 2 Slunven und für Klasse IV, V

und VI je eine Sinnde eingeräumt.

Der konfessionelle Unterricht
kaun mit Klasse IV begonnen werden.

Demselben wird in Klasse IV bis und

mit VIII wöchentlich eine Stunde ein-

geräumt, die auf Ende eines Schul-

Halbtages verlegt werd'en soll.

6. Der Schuloirektor wird beauf-

tragt, in Verbindung mit der Lehrer-

Konferenz, resp, dein betreffenden Lehr-

personal beförderlichst einen nach Klas-
sen gegliederten L e h r plan des ge-

sammten Religionsunterrichtes zu ent-

werfen, die anzuwendenden L e h r mit-
tel zu begutachten und beide sowie

den Stundenplan der Schulkommission

zur Genehmigung'vorzulegen.
7. Als Lehrer des konfessionellen

Unterrichts werden bezeichnet:

n, Für die Kinder katholischer
Konfession bis zur Negulirung
der Pfarrverhältnisse der Stadt Solo-
thurn die HH. Professor Josef Meier,
Institutsvorsteher und Tomkaplan
Traugott P r o b st in Solothurn.

b. Für die Kinder rcf o r m i r t er
Konfession der jeweilige Pfarrer
der reformirten Pfarrgemeinde Solo-
thurn.

»
-i- »

Mit ganz andern Gefühlen lasen wir
dies köstliche Produkt stadtschulkommis-

sionlicher Weisheit, als obige Regie,

rungsverordnung betreff des Religions-
Unterrichts in der Primärschule. In
letzterer vereint sich Klugheit und Ge-

waltthätigkeit, berechnetes Anlehnen an

Altes, Hergebrachtes, vielleicht noch

immer Werthgeschätztes mit listiger Ein-

schmuggelung von Neuem und Unbe-

fngtem. Die Stadtschulkommission hin-

gegen setzt sich ohne Weiteres auf's hohe

Roß, diktirt von Oben herab und läßt
sich in salbungsvollen Phrasen verneh-

men, reitet aber dabei so unglücklich,
daß sämmtliches urtheilsfähiges Publi-
kum sich des Lachens nicht enthalten kann.

Wir wollen unsere Leser nicht mit

Aufzählung all' dieser Lächerlichkeiten

ermnoen. Jeoer Denkende weiß, daß

die Bundesverfassung, welche Gewissens-

freiheit proklamirt, jeden Zwang im

religiösen Gebiet ausschließt und den

Eltern das Recht der religiösen
Erziehung bis zum 46. Jahre zu-
spricht, durchaus fern davon ist, über

die Gestaltung des Religions-
Unterrichts etwas festzusetzen. —
Wenn sie in Art. 27 vorschreibt: „Die
öffentlichen Schulen sollen von den An-
gehörigen aller Bekenntnisse ohne Be-

einträchtigung ihrer Glaubens- und Ge-

wissensfreiheit besucht werden können",
so kann sie mithin nur die übrigen

Schnlgegenstände im Ange haben und

verbieten, daß z. B. der Unterricht in

der Geschichte, Geographie, Sprache und

Literatur nicht verletzend gegen die ver-

schiedenen Glaubensbekenntnisse ertheilt

werde/I Mit welchem Rechte nimmt

sich nun eine Gemeindeschulkommissiou

oder eine Regierung heraus, über den

Religionsunterricht Vorschrif-
ten zu geben, denselben in einemall-
gemeinen und besondern, c o n fes-
s i o n ellen zu scheiden (das ist eben

so unlogisch, wie es sich als unpraktisch

herausstellen wird) Noch mehr : wie

kann sich eine Gemeindeschulkommissiou

beikommen lassen, sogar über den con-
f e s s i o n ellen Religionsunterricht

Vorschriften geben zu wollen? Dieser

geht sie in seinein Inhalt gar nichts

an, und es ist eine Lächerlichkeit, die

nur einein bornirten Spießburger ein-

fallen kann, bestimmen zu wollen, welche

Glaubenssätze gelehrt und welche nicht

gelehrt werden sollen. Daß der con-

fessionelle Religionsunterricht „keine den

andern feindselige Richtung" befolge,

darf sie schon verlangen, ist aber nir-
g e n d s überflüssiger, als in Solothurn.
Eben so kann sie betreff des Lehrper-

sonals, des Lchrplanes und der Lehr-

Mittel verlangen, daß ihre Ansichten

gehört und gewürdigt werden; schreibt

sie sich hingegen die unbedingte Ver-

fügnng und die ausschließliche Controle

darüber zu, so ist das kein confessio-

neller Unterickt mehr, sondern jenes

Mißgeschöpf einer Staatsreligion, das

nicht einmal ein Jude kaufen möchte.

Soweit verirrten sich selbst die berüch-

tigten preußischen Gesetze gegen die

Kirche nicht.

Wer immer etwas von Unterrichts-

gang und Unterrichtszeit versteht, wird
ebenso an den Bestimmungen Ziff. 5

sich stoßen. Drei Jahre lang unter-
richtet nur der Lehrer; erst dann, wenn
die Zöglinge sdas 40. Altersjahr er-
reicht haben, oder demselben nahe stehen,

kömmt der Geistliche mit dem confes-

sionellen Unterricht und hat wöchent-

lich eine Stunde, die letzte des Schul-
Halbtages, zur Verfügung. Neben
ihm setzt der Lehrer noch 3 Jahre lang
seinen „allgemein christlichen" Religions-
unterricht fort. Daß die Maschinerie

zusammenklappe, dafür sorgt der Schul-

") Sollte von gewissen „liberalen" Schul-

meistern und Professoren wohl beachtet werden!

direkter, die Lehrerconfereuz und letzt

insianzlich die Schulkommission. Selbst-

verständlich hat weder der Pfarrer noch

der Bischof etwas dazu zu sagen. Das
wird gehen, wie der Bahnzug von Ein-

siedeln nach Wädenschwyl, nein doch wie

letzthin der vonAlt-nachNeu-Solothurn.
Gar heiter nimmt sich's aus, wenn

wir zuletzt lesen, daß sür den katho-
li schen confessionellen Unterricht ent-

weder Hr. Urs Joseph Meyer, oder

Hr. Domkaplan Probst bestimmt. Das

entspricht der systematisch festgehaltenen

Lüge, einen von der Kirche abgefallenen

und von ihr ausgeschlossenen Priester

noch als katholisch gelten zu lassen.

Will der Staat, beziehungsweise eine

Gemeindsschulkommission bestimmen,

wer katholisch sei und wer nicht? (Siehe
darüber Geffcken, Staat und Kirche in

ihrer geschichtlichen Entwicklung, S.
657 ff.). Die Stadtschulkommissiou von

Solothurn nimmt keinen Anstand, dies

zu thun; sie weiß oder glaubt zu wis-

sen, wie weit sie einem in sträflicher

Gleichgültigkeit oder kläglicher Schwäche

versunkenen Publikum gegenüber gehen

darf. Möge sie sich darüber täuschen!

Einmal darüber wird sich kein ver-

ständiger, erfahrner Mann täuschen, daß

von einer solchen Schulkommission, von

L. bis A, nichts Vernünftiges und Halt-
bares in religiösen Angelegenheiten ge-

schaffen werden kann. 44on owà pos-

sumus ornuss, und: Schuster, bleib

beiin Leist! Es war überhaupt einer

der unglücklichsten Mißgriffe der mo-

deinen Staatsweisheit, die Kirche von

der Schule auszuschließen. Wo dieses

System angenommen wurde, wie in
Nordainerika und Holland, hat es die

bittersten Früchte getragen durch die in
furchtbarer Progression zunehmende

Verwilderung der Jugend, in Preußen

durch Verödung von vielen tausend

Schulen. Allein die Loge hatte das

Losungswort gegeben; es mußte durch-

geführt werden. Der Erfolg wird da

noch viel schmählicher sein, wo man

von Seite des Staates so gar wenig

Holz zu tüchtigen Pädagogen hat.

Der katholische Tempel und seine

Entweihung.

So unendlich hoch der Welterlöser

durch seine göttliche Natur über der
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durch ihn erlöseten Menschheil steht und

so weit der Himmel an Pracht und

Schönheit den ganzen Erdkreis über-

trifft, so sehr überragen auch die k a -

tholischenTempel durch Würde,

Schönheit und Heiligkeit alle übrigen

Cultgebäude auf Erde. Diese alle c r-
innern nur an Gott, diese alle ver>

künden nur Gott, und zwar oft in

widersprechendster Weise. Der katholische

Tempel aber ist die Wohnung Gottes

selber, der sakramentalische Gottheiland

thronet da wirklich und wesenhaft. Ge-

tragen von diesem unendlich beseligenden

Glauben, hoben denn auch die wahren

Katholiken aller Zeiten und Länder dem

unter Brodesgestalt gegenwärtigen Gotte
die schönsten Wohnstätten, die Pracht-

vollsten Tempel errichtet und alle Wis-

senschaften, Künste und Reichthümer

haben im engsten Bunde beigetragen

zur Verherrlichung dessen, der sich sei-

nein himmlischen Vater täglich auf den

Altären darbringt und in den Taber

nakeln seine bleibende Wohnung aufge-

schlagen hat. Darum ist deun inner-

halb der Kirchen selber das Chor
mit dem Hochaltare und dem Taber-

nakel auch die auserwählteste, heiligste

Stätte, die den andachtsvollen Blick der

Gläubigen zunächst und mit geheimniß-

voller Kraft auf sich zieht. Um eben

dieser überirdischen Auszeichnung willen

haben denn auch alle irdischen Kräfte
des Geistes und der Natur sich zur
Verherrlichung wie zur Ausschmückung

der Chöre, der Hochaltäre und der Ta-
bernakel in erstaunungswürdigster Weise

vereinigt. In mancher Dom- und Klo-
sterkirche stellen die Chöre dem Auge
Alles dar, was der durch die Of-
fenbarung erleuchtete Glaube sich

unter dem Paradiese des neuen Bundes

vorstellt, das unbefleckte göttliche Lamm

umgeben von den unzähligen Schaaren
der Engel, Heiligen und Seligen. Deß-
halb sind denn die Chöre in so man-
chen Kirchen auch vom Fußboden bis

zum himmelanstrebendeu Gewölbe auf
das sinnreichste uud prachtvollste geziert;

Maler, Bildhauer und andere Künstler

haben da dem sakramentalischen Gotte

die schönsten Erzeugnisse ihrer Kunst

zum Opfer gebracht. Nicht nur die

Choraltäre und Tabernakel sind aus

den kostbarsten Steinen erbauet, auch

die Chorstühle sind da und dort mit

liturgischem Kunstsinne erstellt. Und

betreten wir die Sakristeien, welche

Kunst, welcher Reichthum und Opfer-
sinn finden wir da wieder auf die Er-
stellung der liturgischen Gewänder,

Zierden und Gefäße verwendet! Dies
Alles zum lebendigen Ausdruck, zur
feierlichen und fortwährenden Kund-

gebung des katholischen Glaubens an
die wahre, wirkliche und wesenhafte

Gegenwart Jesu Christi unier den Bro
desgestalten.

Wegen dieser alle irdische Hoheit

überragenden Würde und Heiligkeit der

Chöre hat denn auch das christliche

Alterthum dieselben durch Gitter vom

übrigen Theile der Kirchen abgeschlossen

und nur der Geistlichkeit mit ihren Ge

hülfen den Eintritt in dieselben gestattet.

Dadurch schon erlangten die liturgischen

Handlungen, auch abgesehen von ihrem

inneren Hochwerthe, einen überaus ehr-

würdigen plastischen Ausdruck. Was

geschieht nun aber in neuerer und neue-

ster Zeit? Nicht nur hat mau die ehr-

furchtgebietenden Schranken niederge

rissen, nicht nur ist den Laien der Zu-
tritt zu denselben ohne Unterschied ge-

stattet, auch für ganz weltliche Hand-

lungen, für Aufführung profaner Ge

sänge hat man dieselben eingeräumt.*)

Ja, an mehr denn einem Orte hat man

die heiligste Cultstätte auch solchen Welt-

lichen Gesangvereinen geöffnet, die aus

Katholiken und Protestanten zugleich

bestanden und es ist geschehen, daß pro-
testantische Zuhörer sich sogar auf die

cousekrirten Altartische so pietätlos nie-

versetzten, wie auf gewöhnliche Sitze in
Schenkhäuscrn.

Wie Vieles hat der katholische
Gottesdienst überhaupt manchen

Ortes von seiner erhabenen Würde und

audachterweckenden Feierlichkeit einge-

büßt? Wir sprechen hier nicht von den

*) Diese Ausstellimg des verehrten Herrn

Einsenders scheint uns im Allgemeinen
zu streng und unter Umstanden kaum zu ver-

meiden. Es kommt aus den Gesammtcharakter

einer musikalische» Aufführung und auf die

Haltung der dabei thätigen Personen an. Noch

weit mehr sind G e m e i n d sv ers am m -

lungen in der Kirche zu rügen, und doch

können auch diese nicht immer selbst vom

Chore ferngehalten werden.

mehr oder minder strengen Kirchen-

Musiken; diesen gebührt Anerkennung

für Alles, was sie Erbauendes und

Neligiöserhebendes enthalten, gleichwie

bezüglich kirchlicher Baukunst der ro-

manische, gothische und Renaissance-Styl

seine durch Ort und Zeit bedingte Be-

rechtigung hat. Wir würden auch den

sogenannten Blechmusiken eine

gewisse Berechtigung innerhalb des Got-

teshauses zusprechen, wenn sie nur für
kirchliche und andere ernste Zwecke ge-

braucht würden.

Allein gerade diese Blechmusiken wer-

den nur zu oft für ganz weltliche Zwecke

verwendet und dadurch außerordentlich

profanirt und des religiösen Eindruckes

beraubt. Muß z. B. es das fromm-

gläubige Gemüth nicht empören, wenn

dieselben Musikanten mit denselben In-
strumenten und theilweise mit denselben

Melodien heute zur Erhöhung einer

Primizseier beitragen, mit welchen sie

gestern eine öffentliche Viehausstellung

verherrlicht haben? Statt solchen Miß-
bräuchen zu steuern, geht man in der-

artigen Konzessionen immer weiter und

wir unserer Seits finden gerade hierin

und besonders in der Profanation der

heiligsten Culthandlung eine der vielen

Ursachen, daß der Kirchen und Gottes-

dienstbesuch da und dort in betrübender

Weise abnimmt. Möchten daher die

geistlichen Behörden allerorts mit aller

Entschiedenheit die katholischen Tempel

vor jeder Entweihung bewahren und

besonders Alles thun, was die andachts-

vollste Pflege des sakramentalischen Cul-

tus befördert! Denn hierin hauptsäch-

lich wurzeln katholischer Glaube, Hoff-

nung und Liebe.

Airchen-Khronik.

Aus der Schweiz.
Aus dem Jura. Es war Täuschung,

wenn man glaubte, derVe r k a uf des

Pfarrhauses von Courchavon
von Seite der Altkatholikeu sei wegen des

Protestes der rechtmäßigen Eigenthümer

unterblieben. Keineswegs. Die Steige-

rung fand in aller Form statt, aber es

fand sich kein Käufer. Nachdem man zu

wiederholten Malen das Pfarrhaus um

4VC0 Fr. vergeblich ausgerufen und kein

Angebot stattfand, wollte man das Ge-

bäude wenigstens verleihen, allein gerade

mit demselben Erfolg. Niemand wollte

von p. Pfarrhause etwas; so fanden

dann die noblen Herren für gut, ihren

Aerger auf Kosten der Kirchenfabrik her-

unterzuwasche» und den Ort zu verlassen

^ Zur Charaktensirung von Pipy,

Herzogs Freund, veröffentlicht das „Pays"
wieder zwei interessante Schriftstücke. In
dem einen sagt Pipy:

„Betreff der Ursulinerinnen werde ich

in Bern, wo ich Mittwoch sein werde,

zwei Worte sagen. Gewisse Ausdrücke,

die ich dieseu Morgen vernommen, lassen

mich vermuthen, daß künstig die Kapelle

der Ursulinerinnen gänzlich für den Cnlt

der Abtrünnigen (der Katholiken) be-

stimmt und demselben überlassen werden

will.
Man hätte einen andern Platz finden

können und ich finde dieses Vorgehen un-

würdig, woher es auch kommen mag."

„?8. Wenn der Kommissär Kühn bei

Ihnen ist, so dringt in ihn und laßt

nicht nach: besonders krachtet aus den

Grund seines Sackes zu schauen."

Gewiß, dieser Mensch ist ganz eines

Herzogs würdig. Er hat alles an sich,

was ein Subjekt tüchtig macht zu einem

Apostaten. Die armen Klosterfrauen stö-

ren seinen Schlaf, sie müssen fort (eigens

reist er zu diesem Zwecke nach Bern).

Daß den Katholiken eine einzige Kapelle

für ihren Gottesdienst überlassen werden

soll, findet er unwürdig. Um dies zu

verhindern, soll der noble und berühmte

Kommissär Kühn bearbeitet werden

Welche Bezeichnung ein solcher Mensch

verdient sammt seinen. Freunden und Hel-

fern, wird ohne Zweifel Jeder heraus-

finden.

Ein zweiter Brief beschlägt den Ein

dringling G o u r s at, der von radikalen

Blättern als Musterstaatspfaffe hingestellt

wird. Pipy sagt selbst von ihm:

„M. Goursat hat mich besucht. Ich

habe ihn angehalten, er möchte den

Dienstleistungen seiner kleinen Haushälte-

rin entsagen und nicht mehr so offen sei-

neu Rationalismus, der mehr Philoso-

phisch als christlich ist, zur Schau tragen.

Goursat ist ein guter Bursche, aber er

hat keinen Glauben mehr, er glaubt gar

nichts. Wachen Sie also über ihn und

bitten Sie die Herren Paupe und Pique-
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rez u, s. w>, sie möchten sich enthalten,

denselben zu unordentlichen Sprüngen zu

veranlaßen.

Hier geht sonst alles gut. Man
schreibt mir von Bern diesen Morgen,
die Maßregeln seien ergriffen: welche?

Der badische Priester weigert sich, zu

bleiben. Giraud hat gestern geschrieben,

er verlangt, wieder zu kommen."

Aus Genf. Deutsche Blätter ver-

künden uns, daß der Papst „unsern

schweizerisch - preußischen Nationalbischof"

mit der großen Exkommunikation belegt

habe. Unterdessen haben sich auch die

Altkatholiken von Chaur-de-Fonds dem

Nationalbischof unterworfen. Wir wissen

nicht, ist dies geschehen wegen der großen

Vorzüge, welche der neue, von Michaud

verfaßte, Katechismus vor andern hat,

oder aus andern Gründen?

Hier in Genf finden die Konferenzen

des Staatsklerus statt. Michauv soll

folgende Fragen vorlegen:

1. Ist die Lehrauktorität der Kirche ein

absolutes Magisterium oder nur ein Mini-
sterium, welches bestimmt ist, die Nieder-

läge der durch Jesus Christus gelehrten

Wahrheiten zu übertragen?

2. Hat die christliche Kirche vermöge

ihrer Lehrautorität das Recht, nach ihrem

Gutdünken die Lehren Jesu Christi aus-

zulegen, oder nur die Pflicht, einzig und

allein ihre authentische Bedeutung zu be-

zeugen?

3. Hat die christliche Kirche das Recht,

die Theologie zu dogmatisiren?

Würden di? Herren uns um unsere

Ansicht angehen, so würden wir ihnen

antworten: auf F>age 1) die „christliche

Kirche", d. h. die altkatholische „Sekte"

ist weder daS Eine noch Andere, sie ist

überhaupt keine Lehrautorität. Den Vorder-

satz in Frage 2) wird die hl. Synode

verneinen, in der Praxis aber stets aus-

üben; den Nachsatz wird sie bejahen, hat

aber zur Ausübung gar keine Gewalt.

Betreff der dritten Frage thut die Syn-
ode gut, ein verneinendes Urtheil abzu-

geben, damit ihr stets das Mittel bleibe,

ihre Religion zu verbessern.

Korresp. aus dem St. Gallerland.

Den Schulbuchstreit habe ich Ihnen in

meinem letzten Briefe gemeldet. Erst

»ach der Hand zeigt es sich, daß er viel

tiefere Wurzeln geschlagen, als man aus

einen oberflächlichen Blick hin hätte ver-

muthen können. Das Volk zeigte, theils

aus Belehrungen durch Zeitschriften und

Vorträge, theils durch selbsteigene Beob-

achtung und natürliches Gefühl angeleilet

»nd belehrt, eine Verständnißinnigkeit und

Ueberzeugungstreue in diesem Kampfe,

welche der Radikalismus jedenfalls nicht

von ferne erwartet hatte. Ja das katho-

lische Volk erkannte sozusagen instinktiv
den frechen, gewaltthätigen Angriff auf
das Jugend- und Familienleben, der von

Seite des Resormerthums durch daS

Schulbuch gewagt worden war. Aber

gerade diese Entschiedenheit des katholischen

Volkes hat auch günstig auf seine Stell-
Vertreter im Großen Rathe eingewirkt,

so daß sie eben so entschieden im Rathe

die Rechte des katholischen Volkes ver-

theidigten. Zwar prallten alle guten

Gründe der katholischen Opposition am

Schilde radikaler Bornirtheit des Refor-

mcrthnms ab, so daß alle Petitionen

der 20,090 Bürger und der 74 katho-

lischen Schulgemcinden von der Mehrheit

unter den Tisch geworfen wurden — aber

trotzdem hat die katholische Minderheit
den moralischen Sieg davon getragen;
denn der Chef der Erziehungsbehörde,

ebenfalls ein bisher versteckter, nun aber

offenkundig gewordener mußte tion Ars
rani Ans das Bekenntniß ablegen und die

Beruhigung geben, daß das Buch nächstens

einer Verbesserung unterstellt würde. Das

ist'S ja gerade, was das katholische Volk

im Bunde mit seinem hochwst. Oberhirten,
der in diesem Kampfe so mannhaft und

ritterlich seine scharfen, nie fehlenden Lan-

zen gegen den Feind einlegte, verlangte.

Mehr wollte eS nicht. Mag nun die

Verbesserung so oder anders ausfallen,

wir stehen mit offenen Augen da und

werden das neu aufgetischte Gericht auch

zum zweiten Mal verkosten, ob es ge-

nießbar sei oder nicht. Und je nach Be-

fund wird auch wieder Urtheil und fer-

neres Handeln sich gestalten. So haben

wir nun wieder Ruhe vorläufig, bis der

Teufel einen andern Bock in den Garten

treibt. Schließlich muß noch bemerkt

werden, daß das Reformerthum in diesem

Kampfe sich keine Lorbeeren geholt und

die Gedanken Vieler offenbar geworden,

die bisher unter falschen oder zweideutigem

Visir gekämpft haben. Und das ist ein

großer Vortheil. Es taget immer mehr.

Zum Verständniß unserer jetzigen Zustände

im Bisthum St. Gallen war dieses Er-

poss durchaus nothwendig.

Was den kirchlichen Bestand unserer

Diözese betrifft, so ist zu beinerken, daß

selten ein Jahr seit ihrem Bestehen vor-

übergegangen, das mehr und größere Ver-

änderungen zeigt, als gerade das Jahr
1876. ES fanden theils durch To-

desfall, theils durch Resignation oder son

stige Versetzungen nicht weniger als 37

Psrundveränderungen statt, und zwar eine

durch Todesfall im hohen Domkapitel, drei

im Kapitel St. Gallen, drei im K. Ror-

schach, vier im K. Rhcinthal, sieben im

K. Sargans, fünf im K. Gaster, fünf

im K. Uznach, vier im K. Obertoggen-

bürg, zwei im K. Untertoggenburg und drei

im K. Goßau. Also 37 Veränderungen

in einem einzigen Jahre; dazu kommen

noch zwei aus dem vom hochwst. Bischof

administrirten Appenzell.

Die hl. Priesterweihe erhielten in die-

sein Jahre nur drei Priesteramlskandidaten,

die bereits ihre Verwendung als Kapläne

und AuShilfspriester gefunden haben;

zwei Priester fanden Aufnahme aus an-

dern Diözesen; dagegen hat der Tod die-

ses Jahr in unserer Geistlichkeit um so

reichlichere Ernte gehalten, indem acht

Priester in die bessere Ewigkeit abberufen

wurden. Es braucht einer kein Prophet

zu sein, um unserer Diözese in kurzen

Jahren einen außerordentlichen Priester-
mangel vorherzusagen, zumal veranlaßt

durch die gewaltthätige und ungerechte

Aushebung des schönen Knabenseminars

durch unsere kirchensreundlichen Regenten,

die es so trefflich verstehen, für daS gei-

stige wie daS materielle Wohl des St.-
Gallischen Volkes zu sorgen, so zwar, daß

wir, nebenbei gesagt, drei per Mille

Staatsstcucrn und ein durch radikale

Haushalter verursachtes Baukloch von

Fr. 300,000 auszufüllen haben.

Gegenwärtig sind noch 12 Pfründen

vakant, darunter 5 Pfarreien.

Solothurn. Der „Anzeiger" veröffent-

lichte einen warmen Aufruf zu Gunsten

der ehrw. V. V. Kapuziner, um

ihnen durch erhöhte Wohlthätigkeit des

Volkes jenen Beitrag von 2000 Franken

zu ersetzen, welchen der Kantonsrath ihnen

entzogen hat. Seither unterzog er die

angeblichen Gründe der Gegner einer

scharfen Beurtheilung und stellte die schof-

len Vota einiger Kantonsräthe nach Ver-

diene» bloß Wir hoffen, das Solothurner
Volk werde sich dies merken, und diese

neue Erbärmlichkeit der regierenden Partei

zu dem Biberister- und Gretzenbacher Pfarr-
Handel, zu dem Oltncr-Kapuzinersturm,
der schmachvollen Schönenwerdergeschichte,

den taktlosen und unwürdigen Angriffen

auf Bischof und Geistlichkeit und den eben

so taktlosen, der Stellung einer Regierung

ganz unangemessenen Begünstigungen des

altkatholischen Schwindels notiren.

Die auf die Weihnachtszeit angekündig-

ten „ausgezeichneten" altkatholischen Pre-

diger, „Bischof" Herzog und Pastor Haß-

ler, erschienen nicht. Prof. Meyer las

am 4 Adventsvnntag wieder einen Vor-

trag herab; am Weihnachtsfeste hielt er

nur ein „Amt " Beide Male war die

Franziskanerkirche bei weitem nicht mehr

so gefüllt als am 17. December. „Man
müsse einen Andern zum Pfarrer wählen;

der könne ja nicht predigen!" so sollen

sich mehrere Theilnehmer geäußert haben.

Das würde auf die Länge auch nicht

helfen, und die „Gründer" würden bald

müde werden, mit neuem Hut und Ge-

betbuch zur Kirche zu ziehen. — Es

brauchte dagegen keine Einladung, um die

St. Ursenkirche in der hl. Flacht und am

Morgengotlesdienste zu Weihnachten anzu-

füllen; es war eine Freude, diese Volks-

menge zu sehen und die treffliche Predigt

des Hochw. Hrn. Domherr Schmid an-

zuhören. In gehobener Stimmung, kräftig

und ergreifend stellte er die Liebe Gottes

in der Dahingabe seines Eingebornen, den

Werth und den Segen dieser Gabe dar

und forderte zu Dankbarkeit und Gegen-

liebe, zudem in unserer Zeit speciell zu

treuer Anhänglichkeit an Christus und

seiner Kirche auf. Im Gegensatze gegen

jenes bekannte Lästerwort: „Wir müssen,

um ächte Menschen zu werden, aushören

Christen zu sein," schilderte er die tiefe

Entartung, aus welcher das Christenthum

die Menschheit herausriß, und die noch

tiefere Entartung und das Verderben, in

welche sie das neue Heidenthum wieder

stürzen will, und forderte darum seine

Zuhörer auf, sich mit aller Kraft und

Entschiedenheit einer solchen Entwürdigung

zu widersetzen. (Den Schwindel des neu
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AflerkirchleinS berührte er mit keinem

Worte.) — Die gehallvolle Rebe wird

nicht sobald vergessen werden, eben so

wenig als eine ande« ausgezeichnete Pre-

digt Herrn Domherrn Kiefer's, zu welcher

ein eigenthümlicher Fall eine „ungewohnte"

Menge von Zuhörern herbeigerufen hatte.

Wahrlich, die hiesigen katholischen Prediger

dürfen die Vergleichung nicht scheuen, und

wenn sie nicht gewürdigt werden, wie sie

verdienen, so liegt der Fehler anderswo.

^ Ein einfacher, aber kernhafter Land-

mann Johann He ri von Nieder-

gcrlasingen, veröffentlichte mit Namens-

Unterschrift eine Einsendung in dem „An-
zeiger", des Inhalts: er babe, aus guten

Gründen und gestützt auf die von der

Bundesverfassung garantirte Gewissens-

freiheit und elterliche Berechtigung, seinen

Knaben nicht in den confessionslosen Re-

ligionSunterricht des Schulmeisters Heines

Bruders des allkatholischen Pfarrers Tror
ler in Trimbach) schicken wollen; da habe

der Schulmeister den Knaben aus der

Schule weggejagt und ihn von dem übrigen

Schulunterricht ausgeschlossen. Der Vater

verlangt nun, daß die Erziehungsbehörde

das unberechtigte Verfahren deS Schul-

meisters abstelle und seinem Knaben die

Schule wieder öffne. Schließlich spricht

er seinen Entschluß aus, diese Angelegen-

hcit, wenn es nöthig werde, vor die kan-

tonalen und eidgenössischen Behörden zu

bringen, und hofft, daß auch noch andere

gleichgesinnt? römisch-katholische Eltern daS

Gleiche thun werden.

Bern. Nach dem „conservativen Cor-

respondenzblatt" Nr. 52 hat R. R. Teu-

scher in seinem Vortrag über das Gesuch

römisch katholischer Genossenschaften um

Ertheilung des Corporationsrechtes sich

wieder geäußert: „Wenn die Gesuche der

römisch-katholischen Religionsgenossenschaf-

ten um Ertheilung des Corporationsrech-

tes vor 1870 wären gestellt worden, so

würden deren Entsprechung keine ernstlichen

Hindernisse entgegengestanden haben; aber

seit dem vatikanischen Concil sei die rö-

m is ch - k a t h o l i sch e Kirche nicht
mehr die nämliche, die vor
1870 bestanden habe, und die

in der bernischen Staatöverfassung für den

katholischen Theil des Jura gewährleistet

sei." — Nachdem Papst und Bischöfe

wiederholt öffentlich erklärt haben, daß

durch die Entscheidungen des Vatikanischen

Concils im Wesen der Kirche und in ihrem

Verhältniß zum Staat nicht d a s M in-

deste geändert worden ist, neh-

men wir keinen Anstand, diese Aeußerung

Teuschers als eine niederträchtige
Lüge zu bezeichnen.

^ In England zeigt sich eine große

Zunahme der Bekehlung zur katholischen

Kirche unter der arbeitenden Klasse. In
den Städten vermag der Clerus dem Un-

terrichte der Neophyten nicht zu genügen.

Ueberall erheben sich neue geistliche Stif-
tungen.

Die Väter Carthäuscr gründen ein

großes Kloster auf den Landen von Sus-

ser, der erste Orden seit dem Martyrium
der Carthäuscr unter Heinrich VIII. Die

Carmeliter von Valognes in der Nor-

mandie haben ein blühendes Kloster in

Chichester und diejenigen der rua cl'knldi'
in Paris gründen ein solches in Buge-

mester.

Man glaubt, daß die Herzogin von

Norfolk, welche die Gründerin desselben

ist, den Trost haben wird, ihre älteste

Tochter diese Colonie leiten zu sehen. Die

fromme Herzogin hat soeben die 1. von

den füns Kirchen beendet, die sie nach

einem Gelübde, zu den heiligen 5 Wunden

erbauen will. Die große und prachtvolle

Kirche von Arundel, welche der Herzog

von Norfolk aus seine Kosten hat erbauen

lassen, zählt nicht zu jenen fünfen.

Die deutschen Benediktiner wurden vom

Bischof von Birmingham eingeladen, ihr

Domicilium in seiner Diöcese zu wählen.

Sie lassen sich in Eurdington »seder. Die

durch Bismarck verbannten deutschen Bist-

tantinerinnen kommen nach Wolmer bei

Dauvers und die »Zuors ocwui'» unter-

nimmt eine große Gründung in Hove

durch Brighton.

Die religiösen Orden sind die Hoff,

nung des Landes und überall sind die

Noviziate überfüllt. Besonders blühend

sind diejenigen der tüchtigen Gesellschaft

Jesu, trotz aller Opposition und Anfein-

dung deren Gegenstand so kärglich war.

Ein kathol. Engländer.

Persoual-Chronik.

Rom, 2t. Dez. Der Papst bat den Kar-

dinal Monaco la Valletta an Stelle

des verstorbenen Kardinals Patrizi zu seinem

G e n c r a l - B i k a r ernannt.

O b w al den. Letzten Sonntag wählte

sich die Gemeinde Lungern mir '/» Stim-

men Mehrheit wieder einen Hrn. Psarrer in

der Person des bisherigen Pfarrvikars, Hochw.

Hrn. Job. Vogler. Dem Gewählten und

den Wählern sei von Herzen Glück gewünscht!

St. Galle». Die Pfarrgemeinde F l n m S

hat am 17. dS. den Hochw. Hrn. Kaplan

Gemperli in Oberegg zum Kaplan ge-

wählt. Der bisherige Kaplan von Flnms,

Hr. Or. ptrii. Pfän dler, soll als Vene-

fiziat nach W a r t e g g kommen.

— Die Kirch.remiinde K alt b r n n n hat

letzten Sonntag zum Kaplan gewählt Hochw.

Hrn. Pfarrer K o pp, derzeit in Ernetschwil.

— Die Genossenversanimlung K o b e l-

w ald hat am 8 Dez., nachdem mit allen

gegen 5 Stimmen Eintreten beschlossen, zum

Pfarrer gewählt: Hochw, Hrn. I. V. Füg er

von Mörschwil, Kaplan in Marbach.

Th urga u. Die katholische Kirchgemeinde

W el s e n s b e r g hat am 7. Dezember den

Hochw. Hrn. Vikar Johann Martin
Wick zum Psarrer gewählt.

A a r g au. Letzte» Samstag fand in

Döt t i n g en die Pfarrwahl statt. Mit 200

gegen 27 Stimmen wurde der gegenwärtige

Verweser, Hr. Pfysfer, gewählt.

Zur a. Zum Pfarrer von B r e s s a u-

court wurde gewählt der bisherige Vikar

von Rreuleux, Hochw. Hr. Abbe G o b a t.

O b w a l d e n. Den 23. Dezember war

im Kapnzinerkloster zn Tarnen die Beerdi-

gung des Hochw. Hrn. Jubilate», Gott-

fried W o b m a nn geboren den 23. Mai

l797 in Malters, Kt. Lnzern, und seit 1323

Priester im Orden des hl. Franziskns. ll.I.

Lnzern. Im Kapnzinerkloster zu S u r-

see starb nach langen Leiden der Hochw.

Th e o p b ilS tutz von Oberkirch, ein muster-

hafter Ordensman» und beliebter Kanzelredner,

k. I

St. Gallen. Am 24. d. verschied in

Rapperswil im Kloster Otto
G a r t m a nn von Valens. k. l.

Bei der Expedition eingegangen:

Für die röt», kathol. Kirche in Zürich:
Von N. N. in Bultisholz, Kanton

Luzern Fr. 20. —

Kuvskription für Kochw Wrof.
Dr. Keiser.

Uebertrag laut Nr. 52: Fr. 3146. —
Von Ungenannt in Solothurn „ 50. —
Dem Hrn. Pros. Keiser zum wohl»

verdienten Nutz,
Seinen Verfolgern zum Trutz,

von Psr. I. in G. „ >0. ^
Dem Hochverehrten Herrn Re-

gens Or. C. C. Keiser von

seinem dankschuldigen Schüler

I. R.. Pfr. in D., Kl. L. „ 25. —

„Die falsche Münze erhält sich

nicht ewig inr Kurse; irgend
ein Münzmeister entdecket und

scheidet sie ans.

Und die ränkcvollePolitik kommt

früh oder spät auf den Pran-

ger, die rechte Stunde, die nicht

ausbleibt das ist, die Nemesis

stellt sie daraus."

(Sprüche und Glossen von
Mich. Sailer.

Fr. 323 l. -
Inländische Mission.

Folgende Geschenke sind der inl. Mission zu-

gekommen:

Von Hochw. Hrn. Loretan, Kaplan in St. Ger-

main, Kt. WalliS: 1 rothes Meßgewand

mit Kreuz, mit der Verpflichtung, 20 hl.

Messen zn appliciren.

Von Ungenannt von Dnßnang durch Hochw.

Hrn. Pfr. Ricser: 1 Albe. 2 Corporalien,

3 Humeralien.

Von Hrn. Sautier n. Comp. : 1 großes Stück

Kleiderstoff.

Von Ungenannt durch Hochw Gn. Frau

Äbtissin des Klosters Magdenau - 4 Blu-

men stocke.

Namens der Paramentcn-Verwaltung.'
H a b e r t h ür,

Kaplan im Hos, in Luzer-n

Das Patronat für junge Leute, welche

eine fremde Sprache erlernen wollen, ver-

mittelt Stellen:

Nr. 115. Eine 19jährige Tochter, deutsch

und französisch sprechend, wünscht eine

Stelle als Erzieherin, Laden- oder

Kammerjungfer.

Nr. 159. Ein Mädchen, das während

3 Jahren das Nähen gelernt hat,

wünscht zu einer Schneiderin zur Er-

lernung des Schnittes und der Sprache.

Nr. 166. Ein Knabe wünscht in ein

Spezerei-Geschäft als Lehrling einzu-

treten.

Nr. 180. Ein junger Mann mit ziem-

lich allgemeiner Schulbildung, deutsch,


	

